








BAUSTROM 
UND BAUWASSER
Für Ihre Bauphase stellen wir Ihnen zeitlich befristete Anschlüsse in Form von Baustrom und 
Bauwasser zur Verfügung. Für die Sparten Gas, Fernwärme und Telekommunikation wer-
den keine befristeten Anschlüsse erstellt. Kundenanfragen werden per E-Mail, postalisch 
oder telefonisch über das Netzanschlussteam der FairNetz eingereicht.

Bitte beantragen Sie den Baustrom und das Bauwasser 
frühzeitig vor Baubeginn.

BAUSTROM

Eine Kundenanfrage im Bereich Strom kann ausschließlich durch einen Elektriker (Vertrags-
installationsunternehmen) eingereicht werden. Hintergrund hierfür ist, dass ausschließlich 
ein zugelassener Elektriker die Mängelfreiheit eines Baustromverteilerschranks bestätigen 
kann. Dies tut er durch seine Beauftragung. Ein privater Endkunde kann keinen Baustrom 
beauftragen. Zur Beauftragung ist es notwendig, den Baustromantrag, einen Lageplan 
und sofern erforderlich, das Krandatenblatt einzureichen. Der Baustromantrag beinhaltet 
die Angabe des Zeitpunkts, zu dem der Baustrom zur Verfügung stehen muss. In der Regel 
werden hierfür von Seiten FairNetz 3-5 Tage Vorlauf benötigt. Nach Prüfung auf Voll-
ständigkeit, wird ein Ausführungstermin vereinbart. Die Bereitstellung eines Holzbretts und 
eines Baustromverteilers obliegen dem Kunden bzw. dem Vertragsinstallationsunternehmen. 
Auf dem Holzbrett montiert die FairNetz den Netzanschlusskasten mit den Hauptsicherun-
gen. Dies ist gleichzeitig die Liefer- und Leistungsadresse. BAUWASSER-MONTAGE

BAUWASSER
Eine Kundenanfrage kann sowohl durch den Kunden als auch durch ein Vertrags-
installationsunternehmen angestoßen werden. Das Formular Antrag für Bauwasser 
beinhaltet den Zeitpunkt, zu dem das Bauwasser zur Verfügung stehen muss. In der 
Regel werden hierfür von Seiten FairNetz 3-5 Tage Vorlauf benötigt. Nach Prüfung 
auf Vollständigkeit, wird der Zeitpunkt der Bereitstellung des Bauwassers gegen-
über dem Kunden bestätigt. Beim Bauwasser wird ein Bauwasserzähler und ein 
Auslaufhahn montiert. An einem neu verlegten Netzanschluss zusätzlich ein Über-
gangsstück und ein Haupthahn installiert. Für die Nutzung wird ein Zähler montiert. 
Am Leitungsende ist i.d.R. ein Wasserhahn (=Bauwasserhahn/Hauptabsperrhahn) 
befestigt, dieser bildet gleichzeitig die Liefer- und Leistungsgrenze.

BEANTRAGEN 
SIE HIER IHREN 
BAUSTROM/
BAUWASSER
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DEMONTAGE EINES  
ZEITLICH BEFRISTETEN 
ANSCHLUSSES
Nach der Inbetriebnahme, wird der zeitlich befristete An-
schluss nicht mehr benötigt. Die Demontage muss vom Auf-
traggeber veranlasst werden. Sofern dies nicht der Fall ist, 
demontiert FairNetz den zeitlich befristeten Anschluss spä-
testens mit Inbetriebnahme des regulären Zähleranschlusses. 

ABRISS EINES  
GEBÄUDES &  
NEUBEBAUUNG  
EINES GRUNDSTÜCKES
Bei Abriss eines Hauses  werden in der Regel alle Versor-
gungsleitungen im öffentlichen Bereich getrennt. Die Kosten 
hierfür hat die Bauherrschaft zu tragen. Wird anschließend 
auf dem Grundstück ein neues Haus erbaut, wird der jewei-
lige Netzanschluss wie ein neuer Netzanschluss behandelt. 
Bei der Berechnung des Baukostenzuschusses wird dabei die 
für das Grundstück bereits zur Verfügung gestellte Anschluss-
leitung berücksichtigt.
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Sie haben Fragen rund um das  
Thema Netzanschluss?

Unsere Servicezeiten:
Montag – Donnerstag:  
07 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr
Freitag: 07 – 13 Uhr

Telefon: 	07121 582-3900
Fax: 	 07121 582-3910
E-Mail: 	netzanschluss@fairnetzgmbh.de

www.fairnetzgmbh.de
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